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Schutz der Persönlichkeit am Arbeitsplatz

MEINUNGEN, NABELSCHAU UND P

Zu den zentralsten Werten in un-
serer Gesellschaft gehören Re-
spekt und Achtung der Mitmen-
schen. Ohne grundsätzliche Ach-
tung der Persönlichkeit ist ein
zivilisierter Umgang nicht mög-
lich. Jede Gemeinschaft verlangt
vom Einzelnen bekanntlich aber
auch ein gewisses Mass an Anpas-
sung. In diesem Spannungsbogen
muss regelmässig ausgehandelt
werden, was die Achtung der Per-
sönlichkeit an Zurückhaltung ver-
langt und was der Einzelne an
Eingriffen zuzulassen hat.

SCHUTZ UND WEISUNGSRECHT
Selbstverständlich gilt der Schutz
der Persönlichkeit auch im Ar-
beitsumfeld – der Arbeitgeber ist
ausdrücklich angewiesen (Art.
328 OR), die Persönlichkeit des
Arbeitnehmers zu achten und zu
schützen, auf dessen Gesundheit
angemessen Rücksicht zu neh-
men und entsprechende Mass-
nahmen zu treffen. In der Praxis
sind darunter gesetzlich klar um-
rissene Schutzmassnahmen der
Arbeitssicherheit ebenso zu ver-
stehen, wie der allgemeine Re-
spekt der Privatsphäre am Ar-
beitsplatz, Schutz vor Grenzüber-
schreitungen und Mobbing oder
Recht zur Meinungsäusserung.
Selbstverständlich ist diese Rück-
sichtnahme nicht grenzenlos. Die
persönliche Freiheit des Arbeit-
nehmers wird durch das Wei-
sungsrecht des Arbeitgebers (Art.
321d OR) eingeschränkt. Es steht
den Vorgesetzten zu, dem Arbeit-
nehmer Anweisungen für seine
Arbeitstätigkeit und sein Verhal-
ten im Betrieb zu geben. Der Ar-
beitnehmer ist verpflichtet,diesen
Weisungen nach «Treu und Glau-
ben» zu folgen,das heisst,wenn sie
als zumutbar erscheinen.
Zur Organisation der Geschäfts-
tätigkeit müssen in diesem Span-
nungsfeld regelmässig konkrete
Lösungen gefunden werden: Wie
wird die private Benutzung von
Telefon, E-Mail und Internet ge-

regelt? Wie erfolgt die Benut-
zungskontrolle? Gibt es eine Pau-
senregelung? Wo darf geraucht
werden? Darf in Ferienabwesen-
heit im Pult des Arbeitnehmers
nach Dokumenten gesucht wer-
den? Sind Kleidervorschriften
notwendig? Werden politische
Äusserungen im Unternehmen
zugelassen? Wie geht man mit Al-
kohol- und anderen Suchtkran-
ken um? Wie wird auf Mobbing-
vorwürfe reagiert?

BEISPIEL POLITAKTIVISMUS
Einige dieser Fragen werden
durch Gesetz (Datenschutz, Ar-
beitsrecht) klar geregelt,für ande-
re muss im Einzelfall eine sinn-
und respektvolle Antwort gefun-
den werden. In allen Fällen gilt je-
doch:Jeder Eingriff in die Persön-
lichkeit ist widerrechtlich, wenn
nicht die Einwilligung der betrof-
fenen Person vorliegt, oder der
Eingriff durch ein überwiegendes
privates oder öffentliches Interes-
se oder durch ein Gesetz gerecht-
fertigt ist (Art. 28 ZGB). Im Ar-
beitsumfeld stellt sich vor allem
die Frage, was überwiegende
Interessen des Arbeitgebers sein
könnten, welche den angemesse-
nen Eingriff in die Persönlichkeit
rechtfertigen. Zuerst steht die
Aufrechterhaltung des Betriebes
im Vordergrund. Das bezieht sich
nicht nur auf die Aufrechterhal-
tung des Betriebsablaufes, son-
dern auch auf die Arbeitsgemein-
schaft. Wo es notwendig ist, darf
der Arbeitgeber den Mitarbeitern
untersagen, sich während der Ar-
beitszeit politisch oder sonstwie
zu äussern (sexistisch,rassistisch),
wenn diese Äusserungen bei an-
deren Mitarbeitern regelmässig
zu Unfrieden oder persönlicher
Herabsetzung führen. Auch für
die politische Betätigung ausser-
halb der Arbeitszeit wird oft die
Absprache mit dem Arbeitgeber
verlangt.Ausser zur zeitlichen Ko-
ordination dürfte in den meisten
Fällen eine weitergehende Ein-

flussnahme jedoch unzulässig
sein. Es gibt jedoch Grenzen: ein
leitender Angestellter, welcher
sich in einem politischen Amt ge-
gen die unmittelbaren Interessen
des Arbeitgebers wendet, verletzt
möglicherweise seine Treue-
pflichten (Art. 321a OR).

KEIN LIEBESGEFLÜSTER IM OP
Zur Aufrechterhaltung des siche-
ren Betriebes ist es auch klar, dass
in Operationssälen, Flugzeugen,
Führer- und Maschinenständen
die private Kommunikation um-
fassend eingeschränkt werden
kann. Es gilt dabei stets abzu-
schätzen, ob die Einschränkung
der Persönlichkeit das angestreb-
te Ziel rechtfertigt. Wenn das an-
gestrebte Ziel auch durch eine we-
niger einschränkende Massnah-
me erreicht werden kann, so muss
zum Schutz der Persönlichkeit
diese geringere Massnahme er-
griffen werden. So ist eine perma-
nente Überwachung der Mitar-
beiter während ihrer Arbeitstätig-
keit fast ausnahmslos als grosser
Eingriff in die Persönlichkeit zu
betrachten und im Fall der Ver-
haltenskontrolle gar verboten
(Art. 26 Verordnung 3 zum Ar-
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Das Obligationenrecht weist den Arbeitgeber an, die
Persönlichkeit seiner Beschäftigten zu respektieren.
Im Spannungsfeld zwischen Weisungsrecht und Pri-
vatsphäre müssen Angestellte mit Kundenkontakt ih-
ren optischen Auftritt abstimmen, persönliche Briefe
und Mails sind dagegen für Vorgesetzte tabu.

beitsgesetz). Dementsprechend
ist mit dem Einsatz von techni-
schen Überwachungsgeräten (Vi-
deo, Internet, Telefon) Vorsicht
geboten.

E-MAILS TABU
Das Bundesgericht entschied vor
kurzem, dass das Anzapfen der
persönlichen und gesicherten E-
Mail-Adresse des Vorgesetzten
ein Grund zur fristlosen Kündi-
gung sei. In diesem Fall wurde
nicht nur die Privatsphäre des
Vorgesetzten massiv verletzt, son-
dern auch diejenige des Unter-
nehmens. Denn selbstverständ-
lich hat auch das Unternehmen ei-
nen Anspruch auf Schutz ihrer
Daten und Geheimsphäre. Dem-
entsprechend wird sowohl das un-
befugte Eindringen in eine Da-
tenverarbeitungsanlage (Art. 143
StGB), die unbefugte Datenbe-
schaffung (Art.143 und 179novies
StGB) als auch das Öffnen von
Briefen und E-Mails (Art. 179
StGB) strafrechtlich geahndet.
Was jüngst zum Schutz der Ar-
beitgeber in Lausanne entschie-
den worden ist, gilt - umgekehrt -
auch für Beschäftigte. Zwar hat
der Arbeitgeber das Recht, Kon-
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PRIVATSPHÄRE

trollen im Netz durchzuführen, er
muss die Belegschaft aber von all-
fälligen Stichproben unterrich-
ten. Ein grundsätzlicher Einblick
in die Mailbox des Personals ist
Persönlichkeitsverletzung.

DROGENTESTS GERÜGT
Gelegentlich überbordet die Für-
sorgepflicht des Arbeitgebers: So
wurde die systematische Über-
prüfung von allen Lehrlingen
durch präventive Drogentests
vom eidgenössischen Daten-
s c h u t z b e a u f t r a g t e n
(www.edsb.ch) zu recht gerügt.
Selbstverständlich ist das Anlie-
gen an sich positiv zu bewerten.
Die Ausdehnung der Fürsorge-
pflicht auf das Privatleben und
dessen Kontrolle gingen in diesem
Fall jedoch zu weit. Auch hier
kommt es auf den konkreten Um-
stand an: Von einem Chirurgen,
Chauffeur, Piloten oder Zugfüh-
rer ist zu verlangen, dass er in al-
len Fällen seine Arbeit ohne Rest-
alkohol- oder Medikamenten-
wirkung antritt. Auch von einem
Profisportler kann verlangt wer-
den, dass er in seiner Freizeit kei-
ne leistungsfördernden oder sti-
mulierenden Mittel zu sich nimmt

oder keine besonders grossen
Wagnisse eingeht, weil beides sei-
nen Arbeitseinsatz verhindern
könnte.Letzteres ist auch für «Ot-
to Normalverbraucher» von Be-
deutung:Verschuldet nämlich der
Arbeitnehmer nachweislich sei-
nen Arbeitsausfall (etwa durch
übermässigen Konsum von Alko-
hol oder Medikamenten), so kann
der Arbeitgeber von der Lohn-
fortzahlung während der «Krank-
heit» absehen (Art. 324a OR).

KEINE NABELSCHAU
Kleider und Frisuren sind als un-
sere äussere Hülle ein unmittelba-
rer Ausdruck unserer Persönlich-
keit. Avantgarde, modisch oder
konventionell sind Botschaften,
wie sich der Träger oder die Trä-
gerin im Verhältnis zur Gemein-
schaft und Gesellschaft sieht. Bei
Kleidervorschriften ist daher ab-
zuwägen, ob die Interessen des
Arbeitgebers an einem einheit-
lichen oder dem durchschnitt-
lichen Geschmack angepassten
Kleidungsstil wirklich den Ein-
griff in die Persönlichkeit recht-
fertigen. Dabei ist weniger der in-
dividuelle Geschmack des Vorge-
setzten entscheidend,sondern vor

allem,welchen Eindruck die Klei-
dung beim durchschnittlichen
Kunden hinterlässt. Fehlt der
Kundenkontakt ganz oder ist er
unwahrscheinlich, so ist bei Klei-
der- und Haarvorschriften und
entsprechenden Bemerkungen
Zurückhaltung zu üben.
Bei allen diesen Betrachtungen
zeigt sich, dass die aufgeworfenen
Fragen oft einen engen Zu-
sammenhang mit einer lebendi-
gen Unternehmenskultur haben.
Lebendige Unternehmenskultur
bedeutet stete Auseinanderset-
zung mit der Umwelt, den Mitar-
beitern und deren Werten. Diese
Auseinandersetzung ist ein unter-
nehmerischer Erfolgsfaktor.
Recht und Gesetz bieten oft nur
äussere Leitplanken, wenn es um
Persönlichkeitsverletzungen geht.
In vielen Fragen ist es schlicht ein
Sache von Sitte und Anstand, den
Anderen und seine Art zu respek-
tieren. Das Unternehmen, wel-
ches die Zügel zu straff führt und
nur Gleichgesinnte zulässt, läuft
Gefahr, wertvolle Impulse zu ver-
lieren.Das Unternehmen,welches
aber keine verbindende und den
Einzelnen verpflichtende Kultur
pflegt, ist führungslos.
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